
 

Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung  für 
Betroffene  
  

Hundesteuer  
  

Wer einen Hund hält, muss diesen anmelden und Hundesteuer bezahlen. Dies ist geregelt im 
§ 9 Kommunalabgabengesetz (KAG) (Gemeindesteuern) in Verbindung mit der 
Hundesteuersatzung der Stadt Meßkirch.  
  
  

Behörde  Stadt Meßkirch  
Conradin-Kreutzer-Str. 1  
88605 Meßkirch  

Verantwortlicher nach Art. 4 
Nr. 7 DSGVO  

Bürgermeister Arne Zwick info@messkirch.de  

Behördliche 
Datenschutzbeauftragte  

Julia Kraut 
Tel.: 07575 / 206-1411 

Datenschutz@messkirch.de  

Zweck(e) der   
Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlagen  

Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer  
  
Rechtsgrundlage ist die Erfüllung einer rechtlichen  
Verpflichtung nach EU DS-GVO Art.6 Abs. 1 lit. c.  

Dauer der Speicherung  Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, 
wie sie für das Besteuerungsverfahren erforderlich sind. 
Maßstab hierfür sind grundsätzlich die steuerlichen 
Verjährungsfristen (§§ 169 bis 171 der Abgabenordnung 
sowie §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung).    
Wir dürfen Sie betreffende personenbezogene Daten auch 
speichern, um diese für künftige steuerliche Verfahren zu 
verarbeiten (§ 88a der Abgabenordnung).  

Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten 
offengelegt werden)  

Die Daten werden innerhalb der Behörde verarbeitet. Alle 
personenbezogenen Daten, die uns in einem steuerlichen 
Verfahren bekannt geworden sind, dürfen wir dann an 
andere Personen oder Stellen (z. B. an Polizei, 
Verwaltungsgerichte, Rechtsaufsichtsbehörden oder 
andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt 
haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.  
Beispiel: Mitteilung der Namen und Anschriften von 
Hundehaltern in Schadensfällen und bei Störung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung an Behörden und 
Schadensbeteiligte, wenn ein überwiegendes öffentliches  
Interesse vorliegt (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)  
Kommunalabgabengesetz)  

  

  



Betroffenenrechte  Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
insbesondere folgende Rechte:  

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten 
Daten und deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO).  

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten 
unrichtig oder unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-
GVO).  

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten 
Daten, sofern eine der Voraussetzungen von Artikel 17 
DS-GVO zutrifft.  
Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten 
besteht ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO 
genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung 
wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 
In diesen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-
GVO.  

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern 
die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt 
werden oder bei einem Widerspruch noch nicht 
feststeht, ob die Interessen der Meldebehörde 
gegenüber denen  der betroffenen Person überwiegen 
(Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-GVO).  
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
bestritten, besteht das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.   

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte 
Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein 
zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die 
Interessen der betroffenen Person überwiegt, und keine 
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 
21 DS-GVO). Nähere Informationen zum 
Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz 
können den Hinweisen auf dem Meldeschein 
entnommen werden.  

Verpflichtung, Daten 
bereitzustellen, Folgen der 
Verweigerung  

Hundehalter sind gegenüber der Stadt zur Meldung 
verpflichtet.  

Widerruf bei Einwilligungen    



Beschwerderecht  Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre 
personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet 
werden.   
Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde:  
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz  und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg  
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart  
Tel.: 0711/61 55 41 0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de  

  


